
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/8/3 99/13/0252
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.08.2004

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §36 Abs1;

VwGG §48 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Vorlageaufwand gebührt nicht, wenn die vorgelegten Geschäftsstücke die wesentlichen Verfahrensschritte nicht

ausreichend wiedergeben (Hinweis B 6. April 1994, 91/13/0234, VwSlg 6881 F/1994).
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